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Aufsätze.

Planter- oder schlagweise Behandlung des Hochwaldes.

Plänterwald oder Plenterwald nennt man diejenigen Hochwal-

düngen, in welchen die verschiedenen Altersklassen der Bäume nicht
räumlich getrennt nebeneinander, sondern in bunter Mischung durch-

einander stehen, während als schlagweise behandelte Hochwälder jene
bezeichnet werden, in denen auf einer gegebenen Fläche —j|,dem

Schlage — alles Holz gleichzeitig oder innert einem kurzen Zeit-

räume weggenommen wird ; das wachsende Holz also dem Alter nach

sich gleichmässig aneinander reiht.
Der Plänterwald ist die älteste Form unserer Waldbestände und

schon vorhanden, bevor die Benutzung der Waldungen beginnt, weil
nicht alle Bäume gleichzeitig entstehen, beziehungsweise ein gleich
hohes Alter erreichen und an der Stelle absterbender immer wieder

junge nachwachsen. Der schlagweise Hochwaldbetrieb ist so alt, wie
die Kahlschlagwirthschaft in regelmässiger Aneinanderreihung der

Schläge, beziehungsweise die Verjüngung der Wälder durch allmäligen
Abtrieb in kurzen Zeiträumen.

Durch die Benutzung der Waldungen wie sie da, wo Holz im
Ueberfluss vorhanden ist und nicht verwerthet werden kann, betrieben

wird, begünstigt man die unregelmässige Vertheilung der Bäume nach

Altersklassen, indem man jeweilen nur wegnimmt, was man gut
brauchen kann, dagegen alles Andere stehen lässt. Der Plänterwald
ist daher diejenige Bestandesform, welche man überall findet, wo man
zunächst nur die Benutzung des Waldes im Auge behält und nicht
an die Rodung des Bodens behufs Einführung der landwirthschaft-
liehen Benutzung oder an die Herstellung gleichaltriger Bestände
denkt. Schlagweise behandelte Hochwälder findet man überall, wo
der schlagweise Betrieb früher oder später eingeführt worden ist.

Wenn die Anforderungen an den Wald steigen, so ändern sich
die Verhältnisse des Plänterwaldes zunächst in dem Sinne, dass in
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den, den menschlichen Ansiedelungen zunächt gelegenen Wäldern das

nutzbare Holz stark abnimmt, die Verjüngung unregelmässig und

ungenügend erfolgt und die Bestände licht und lückig werden. Dabei
kann in den entlegenen, schwer zugänglichen Waldungen noch ein

grosser Vorrath von Altholz vorhanden sein. — Aller Wahrschein-
lichkeit nach sind die Mittelwaldungen aus der Uebernutzung der
Laubholzplänterwälder hervorgegangen, indem man allmälig auch
Stämme aushieb, deren Stöcke noch ausschlagfähig waren und andere
Bäume ein hohes Alter erreichen liess.

Als sich dann in Folge fortschreitender Lichtung der Wälder
in den volksreichen Gegenden die Furcht vor Holznoth geltend machte,
suchte man dem drohenden Uebel zunächst durch die Empfehlung
beziehungsweise Anordnung holzsparender Einrichtungen und Ver-
Wendung von Brenn- und Bauholzsurogaten vorzubeugen, erreichte
aber mit den diesfälligen Verordnungen nicht viel. Trotz derselben
lichteten sich die Wälder immer mehr, so dass man darauf denken

musste, die Holzerzeugung durch Saat und Pflanzung zu fördern.
In dem sich zwischen den Alpen und dem Jura ausbreitenden

Hügellande und im Jura, sowie einem Tlieil der Vorberge, machte
sich die Nothwendigkeit, die Holzproduktion durch künstliche Mittel
— Saat, Pflanzung und bessere Pflege — zu steigern, in der ersten,
namentlich aber in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts geltend,
im grössten Theil des Alpengebietes leider erst in der neuesten Zeit.

In den in dicht bevölkerten Gegenden liegenden Waldungen wurde
daher schon gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts gesäet, ge-
pflanzt und durchforstet. Wenn dann auch während den politisch
bewegten Zeiten am Ende des vorigen und am Anfange dieses Jahr-
hunderts ein Stillstand eintrat, gerieth die Sache doch nicht mehr in

Vergessenheit. Kahlschläge wurden schon um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts — an vielen Orten noch viel früher — allgemein angelegt
und an der künstlichen Wiederaufforstung solcher wurde von den

1830er Jahren an mit regem Eifer gearbeitet. Man findet daher in
den genannten Gegenden nur wenig Spüren von der Plänterwirth-
schaff, dagegen ausgedehnte ein bis fünfzig — ja hundertjährige — Be-

stände, die aus Saat und Pflanzung oder natürlicher Verjüngung
hervorgegangen sind und eine gleichmässige Altersabstufung zeigen.

Anders steht es in den Alpen, wo vor den 1840er Jahren für
den Wald sehr wenig gethan wurde und ein regeres forstliches Leben

überhaupt erst in den 1870er und 1880er Jahren eingetreten ist.
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Hier wurde und wird im Allgemeinen die Plänterwirthschaft fort-

gesetzt, doch gibt es — namentlich in den Vorbergen — ausgedehnte

ältere und neuere Kahlschläge mit gutem und mangelhaftem, gleich-

altrigem und dem Alter nach gleichmässig abgestuftem Nachwuchs.

Auch in den entlegenen oberen Waldpartien sind ausgedehnte gleich-

artige Bestände nicht selten, weil die frühere Verkaufswirthschaft der

Erhaltung des Plänterwaldes sehr ungünstig war und die Fortdauer
des Waldes nicht förderte, sondern gefährdete.

Es genügt nicht, den Wald in der Form der Plänterwälder zu

erhalten, wenn man vom Käufer des stehenden Holzes einfach ver-

langt, er müsse alle Stämme, die weniger als 25 beziehungsweise
30 cm. Durchmesser besitzen, stehen lassen. Im bisher geschonten
Walde gehören diese Stämme der unterdrückten Klasse an und tragen
nach der Freistellung keinen Samen, sondern sterben zum grössten
Theil ab, während die jüngeren beim Fällen, Aufarbeiten und Trans-

portiren der grossen Menge alter Bäume so geschädigt werden, dass

auch sie fast ganz verschwinden. Wo daher derartige Schläge an-
gelegt wurden — und es war leider in grosser Ausdehnung der

Fall — stehen jetzt — wenn sich der Wald überhaupt erhalten hat —
ebenfalls annähernd gleich altrige Bestände, welche mit dem Plänterwald
wenig Aehnlichkeit haben. Im Hochgebirge haben wir daher neben
den mehr oder minder holzreichen Pläntcrwäldern auch ausgedehnte
Waldflächen, denen der Charakter des Plänterwaldes ganz oder theil-
weise mangelt, umsomehr, als viele alte Plänterbestände so wenig
mittelalte Stämme und junge Pflanzen einschliessen, dass von einem

eigentlichen Plänterwald kaum gesprochen werden kann.
Als man in den volksreichen, ebeneren Gegenden von der Plänter-

wirthschaft zur Schlagwirthschaft überging, glaubte man einen grossen
Schritt zur Verbesserung des Forstwesens gethan zu haben und hat
ihn in der That auch gethan. Man wird kaum zu weit gehen, wenn
man annimmt, unsere schlagweise gut behandelten Hochwaldungen
produziren um einen Drittheil mehr Holz, als der früher nachlässig
behandelte Plänterwald. Dessenungeachtet werden seit bald dreissig
Jahren Stimmen_]aut,_. welche dahin gehen, man sei mit „den.Ein-
fuhrung der Schlagwirthschaft zu weit gegangen und müsse, wenn
unsere Wälder in einem naturwüchsigen Zustande erhalten werden

sollen, an vielen Orten wieder zur Plänterwirthschaft zurück gehen
und diese jedenfalls da erhalten, wo sie noch bestehe.

Als Gründe für ein derartiges Vorgehen werden angeführt: Die
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Gefahren, welche ausgedehnten, gleichartigen Waldungen drohen, die
Wiinschbarkeit der Erhaltung resp. Wiederherstellung ungleichaltriger,
ihre Widerstandsfähigkeit jederzeit ungeschwächt behaltender Bestände

an allen Orten, wo dem Wald im Haushalte der Natur eine grössere

Bedeutung zukomme, die Notwendigkeit der Erziehung stärkerer
Sortimente, als sie der schlagweise behandelte Hochwald bei den

üblichen Umtriebszeiten zu geben vermag und die Vortheile des

Lichtungszuwachses, der den vorgewachsenen Bäumen des Planter-
waldes zukommt.

Diese Gründe dürfen nicht ungeprüft von der Hand gewiesen
werden, umsoweniger als die Vorschläge, welche zur Beseitigung der
Uebelstände der ausgedehnten Schlagwirthschaft gemacht werden, noch

nicht über das Stadium der Versuche herausgekommen sind und nicht
allgemein annehmbar erscheinen.

Um die Frage : Soll der Plänterwald in Zukunft wieder mehr

begünstigt werden als bisher? beantworten zu können, ist es nöthig,
die Eigentümlichkeiten der Schlagwirthschaft sowohl als der Planter-
wirthschaft etwas näher ins Auge zu fassen.

Die ScAZm/iGrtse/iö//! wird nach zwei verschiedenen Methoden

betriehen, als Kahlschlagwirthschaft und als allmäliger Abtrieb. Mit
der ersten ist — einzelne Ausnahmen abgerechnet — die künstliche

Verjüngung durch Saat oder Pflanzung verbunden, mit der letzten
die sogenannte natürliche Verjüngung mit oder ohne künstliche Nach-
hülfe. — Der allmälige Abtrieb passt für die schattenvertragenden
Holzarten, namentlich für Weisstannen und Buchen, weil sich diese

unter allen nur einigermassen günstigen Verhältnissen dabei leicht
verjüngen, der Kahlhieb für alle'Bestände, in denen die lichtfordernden
Holzarten vorherrschen und für die Rothtanne, deren Verjüngung
durch Pflanzung leicht ist, während die natürliche von vielen Zufällig-
keiten beeinflusst wird. Die Verhältnisse in unsern Waldungen des

Hügellandes und der Vorbergejhaben sich daher in der Wirklichkeit
so herausgebildet, dass an den meisten Orten, wo die Buche oder
die Weisstanne vorherrscht, der allmälige Abtrieb eingeführt ist,
während die übrigen Wälder kahl abgetrieben und künstlich verjüngt
werden. Ausnahmen, welche zu Gunsten der landwirtschaftlichen
Zwischennutzung hie und da gemacht werden, ändern an der allge-
meinen Regel nur wenig.

Von der Schlagwirthschaft darf man unbedenklich sagen, dass

sie auf alle Holzarten und — steile Gebirgslagen und exponirte Höhen
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abgerechnet — unter allen Verhältnissen angewendet werden könne,
dass sie — namentlich die Kahlschlagwirthschaft — sehr einfach

sei, dass der nachwachsende Bestand durch die Fällung, Aufarbeitung
und den Transport des Holzes bei der Kahlschlagwirthschaft gar nicht
und beim allmäligen Abtriebe mit kurzem Verjüngungszeitraume nur
wenig beschädigt werde, dass die Kontrolle über die Nachhaltigkeit
der Nutzung leicht und ziemlich sicher geführt werden könne und
dass im Allgemeinen der Boden gut ausgenutzt werde und kein Zu-
wachs verloren gehe.

Dagegen kann und muss man ihr den Vorwurf machen, man
erziehe bei ihr zu ausgedehnte gleichaltrige Bestände, in denen Schnee,

Duft, Stürme, Insekten etc. grossen, lange andauernden Schaden an-

richten, sie sei auch bei hohem Umtriebe — zur Erziehung von
starkem Holz nicht geeignet, gestatte dem Licht zu wenig Zutritt zu
den Baumkronen, begünstige die Verarmung des Bodens während
dessen langer Freistellung bei der Verjüngung und passe endlich gar
nicht für diejenigen Gegenden, in denen Bestände erzogen werden

sollten, die in ihrer ganzen Ausdehnung nachtheiligen äusseren Ein-
Wirkungen ununterbrochen einen gleichmässigen Widerstand entgegen
setzen sollten.

Die wird ebenfalls nach zwei verschiedenen
Methoden betrieben, von denen die eine gewöhnlich als Fehmelwirth-
schaft und die andere als Plänterwirthschaft im engeren Sinne des

Wortes bezeichnet wird. Bei der Fehmelwirthschaft kommen die

Differenzen im Alter der zu erziehenden Bestände nur etwa der halben
Umtriebszeit gleich, im eigentlichen Plänterwalde der ganzen. Bei
beiden kann noch ein zweiter Unterschied gemacht werden, der darin
besteht, dass am einen Orte die Bäume der verschiedenen Alters-
klassen einzeln wechseln, während sie an andern Orten gruppenweise
neben einander stehen. Ein ganz bestimmtes Bild lässt sich übrigens
vom Plänterwald nicht entwerfen, weil sein Aussehen in ausserordent-
licher Weise von seiner Behandlung und den örtlichen Verhältnissen

abhängt.
Der Plänterwald in der einen und andern Form passt gut für

Holzarten, die in der Jugend Schatten vertragen, weniger oder gar
nicht für die lichtfordernden, die vorgewachsenen Bäume erfreuen sich
einer starken Lichteinwirkung, zeigen in Folge dessen einen grossen
Zuwachs und erwachsen zu starken Stämmen; der gut gepflegte
Plänterwald entspricht der Forderung, überall und ununterbrochen
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widerstandsfähig zu sein und den Boden gegen Austrocknung und

Abschwemmung zu schützen, auch leidet er, selbst unter ungünstigen
äusseren Einwirkungen, wie rauhes Klima, Schnee, Duft, Stürme und

Insekten weniger als der gleichaltrige. Er kann überhaupt die Auf-
gaben, welche dem Walde*! im Haushalte der Natur angewiesen sind,

besser, gleichmässiger und andauernder erfüllen, als der schlagweise
behandelte.

Dagegen sind seine Verjüngung, Pflege und Benutzung schwieriger
und die Schädigungen am nachwachsenden Bestände bei der Fällung,
Aufarbeitung und beim Transport des Holzes grösser; der Holztrans-

port ist — namentlich in weglosen Wäldern — der Vertheilung des

Materials auf grösseren Flächen wegen, umständlicher und kostspieliger,
die Ertragsberechnung und die Kontrolle über die Nachhaltigkeit der

Benutzung erschwert und die Wirthschaft weniger übersichtlich.
Ob der schlagweise behandelte Hochwald oder der Plänterwald

grösseren Ertrag gebe, ist noch nicht ermittelt. Versuche in dieser

Richtung sind sehr wünschenswerth und sollten bald an die Hand

genommen werden. Was bis jetzt in dieser Richtung vorliegt, genügt
noch nicht zur Beantwortung der wichtigen Frage.

Vergleicht man diese Eigenthiimlichkeiten der verschiedenen Be-

triebsarten miteinander, so kann man leicht zu dem Schlüsse gelangen,
der Plänterbetrieb in der einen oder anderen Form sei der schlagweisen

Behandlung überall vorzuziehen, umsomehr, wenn man die grösseren An-
forderungen, welche der erste an den Wirthschafter und sein Personal

macht, nicht in Betracht zieht, was wenigstens der Förster nicht thun
darf. Erwägt man aber, dass die Verjüngung des Plänterwaldes grosse
Schwierigkeiten bietet, sobald derselbe nicht aus schattenvertragenden
Holzarten zusammengesetzt ist und dass sich in Folge dessen die Plänter-
wälder selten in dem Zustande befinden, in dem man sich dieselben,

vom theoretischen Standpunkte ausgehend, denkt, so dürfte doch die

Ansicht gerechtfertigt erscheinen, die Plänterwirthscbaft sei auf die

Schutzwaldungen zu beschränken. Ausnahmen hievon wären da zu
machen, wo starkes Nutzholz — namentlich Weisstanne — erzogen
werden muss, oder aus kleinen Hochwaldungen ein Jahr für Jahr
wiederkehrendes Bediirfniss zu befriedigen ist. Für Buchenbestände,
in denen trotz aller Bemühungen, die Verwendung der Buchenstämme
als Nutzholz zu steigern, die Brennholzerzeugung Hauptaufgabe bleiben

wird, passt entschieden der allmälige Abtrieb mit nicht zu langen
Verjüngungszeiträumen am besten.
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Die Schlagwirthschaft hat sich in der Ebene, im Hügellande und
in den Yorbergen die Zustimmung der Waldbesitzer erworben und in
unseren Waldungen Zustände geschaffen, die man als ganz erfreuliche
bezeichnen darf. Gelingt es noch, durch geeignete Mittel dahin zu

wirken, dass das Yerhältniss des Zuwachses zum Yorrath in den

älteren Beständen sich günstiger gestaltet als bisher und in Folge
dessen angemessen hohe Umtriebszeiten festzuhalten ohne erheblichen

Zinsenverlust, so dürfen wir mit der Schlagwirthschaft wohl zufrieden
sein. Der Vorwurf, es könne bei ihr kein starkes Holz erzogen
werden, wiegt desswegen nicht gar schwer, weil solches nicht in grosser
Menge verlangt wird und die Erziehung einer massigen Zahl starker
Bäume in der Form von Waldrechtern, in doppelhiebigen Beständen

(Eichen) oder in einzelnen Waldpartien mit hohem Abtriebsalter und
im Mittelwald keine gar grossen Schwierigkeiten bietet.

Anders verhält es sich mit den Schutzwaldungen. Hier muss

jeweilen vor Feststellung der zukünftigen Wirthschaft der Schutzzweck
des Waldes ins Auge gefasst und dann eine Betriebsform gewählt
werden, bei der der Wald aller Wahrscheinlichkeit nach denselben

möglichst vollkommen zu erfüllen vermag. Diese Betriebsart wird
in der Regel die Plänterwirthschaft in der einen oder anderen Form
oder zum Mindesten der allmälige Abtrieb mit längerem Verjüngungs-
Zeiträume sein. Nur ein Wald mit Bäumen kann die Schutzzwecke

erfüllen, eine kahl abgetriebene Fläche und ein junger Bestand in
der Regel nicht.

Da die Schutzzwecke sehr verschieden sind, so lässt sich eine

allgemeine Regel für die Behandlung der Schutzwälder nicht geben,
im Allgemeinen aber wird man sagen dürfen, man wähle keine län-

gere Verjüngungszeit, als unter gegebenen Verhältnissen zur Erzie-

lung des unentbehrlichen Schutzes nothwendig ist, besonders dann,
wenn die wenig Schatten vertragenden Holzarten vorherrschen.

Hält man an diesem Grundsatze fest, so dürften sich die wirth-
schaftlichen Verhältnisse in den schweizerischen Hoch Waldungen in

ukunft etwa folgendermassen gestalten.
In der Ebene, im Hügellande und in den Vorhergen mit mässig

steilen Hängen bis zu ca. 1000 — 1200m Meereshöhe : Kahlschlag-
wirthschaft mit sofortiger Wiederaufforstung der Schläge durch Pflan-

zung oder Saat, soweit die Rothtanne und die lichtfordernden Holz-
arten vorherrschen, und allmäliger Abtrieb mit natürlicher Verjüngung
während 8 bis 15jährigen Verjüngungszeiträumen, wo die Buchen



und Weisstannen stark vertreten sind. Bei der Kahlschlagwirthschaft,
sowie bei der Umwandlung der Mittelwaldungen in Hochwald kann
der ebene Boden landwirtschaftlich benutzt werden, in der Regel
jedoch nicht mehr als drei Jahre, wobei ein Jahr ausschliesslich und
zwei Jahre zwischen den Reihen des angepflanzten neuen Bestandes.

Von dieser Regel wären an steilen, hohen Hängen Ausnahmen
in dem Sinne zu machen, dass man auch beim Vorherrschen licht-
fordernder Holzarten den allmäligen Abtrieb einführen oder zum min-
desten eine horstweise Vorverjüngung durch geeignete Lichtung
der Bestände hervorzurufen versuchen würde. Eiue derartige Vor-
Verjüngung wäre auch an sanften, niedrigen Hängen und in der
Ebene anzustreben in Beständen, welche nur wenig Weisstannen oder
Buchen enthalten. Es liegt hierin das beste und wohlfeilste Mittel
diese beiden Holzarten zwischen Fichten und Föhren zu erhalten.
Eine ganz massige Lichtung des alten Bestandes 5 bis 10 Jahre vor
dem Abtrieb desselben an den Stellen, an welchen samenfähige Tan-
nen und Buchen vorhanden sind, genügt, um einen reichlichen, die

Freistellung vertragenden Vorwuchs zu erzeugen.
In den Gegenden mit höheren, bis ca. 1500 ot hohen Bergen,

wo die Laubhölzer in der Regel nur schwach oder gar nicht mehr
vertreten und an vielen Orten eigentliche Schutzwälder nothwendig
sind, ist grössere Vorsicht erforderlich. Hier wird man in den un-

teren, nur massig steilen Lagen, und an geschützten Stellen bis gegen
die obere Grenze hin, zwar eine ganz ähnliche Wirthschaft führen

können, wie in der vorigen Region, an steilen Hängen und auf den

Plateaux dagegen fehmein oder pläntern müssen.

Die Schutzwaldungen haben hier ihrer grossen Mehrzahl nach

keinen andern Zweck als den, den Boden gegen Abschwemmung und

Abrutschung zu schützen. Nur die auf exponirten Bergrücken stehen-
den Wälder sollen auch die Winde brechen, die Gewitter massigen
und überhaupt zur Ausgleichung der meteorologischen und klimati-
sehen Verhältnisse das Ihrige beitragen.

Wo der Wald nur den Boden schützen und erhalten soll, genügt
es, dafür zu sorgen, dass letsterer nie blos gelegt wird, sondern

fortwährend durch einen jungen, mittelalten oder alten Bestand be-

deckt bleibt. Dazu ist Plänterung nicht nothwendig, wohl aber ein

allmäliger Abtrieb, bei dem der alte Bestand erst ganz weggenom-
men wird, wenn der junge, nachwachsende den Boden deckt und
durchwurzelt. Der allmälige Abtrieb mit 15 bis 25, wohl auch
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30jähriger Verjüngungszeit und ebenso grossen Altersdifferenzen im
nachwachsenden Bestände dürften hier vollständig genügen. Eine
derartige Wirthschaft bietet zugleich Gelegenheit, eine grössere Zahl
starker Stämme zu erziehen.

In den exponirten Hochlagen dieser Berge sind die Witterungs-
Verhältnisse schon recht ungünstig und der Erziehung von Beständen
ohne lange andauernden Schutz nicht zuträglich, es wird daher an
solchen Orten — je nach den Verhältnissen — Fehmel- oder Plan-
terwirthschaft nothwendig sein. Altersdifferenzen in den zukünftigen
Beständen gleich dem halben Abtriebsalter der Bäume erscheinen
wünschenswerth. In der Regel wird die Fichte den Hauptbestand
bilden, nicht selten werden auch nasse, vermoorte oder versumpfte
Stelleu in grösserer oder kleinerer Ausdehnung vorhanden sein, welche
der Erhaltung oder Neugründung von Beständen Hindernisse entge-

gen stellen und Entwässerung, Bodenmengung und künstliche Nach-
hülfe in bedeutendem Umfange erfordern.

Im Hochgebirge sind in der Regel die oberen Theile nicht be-
waldet. In der Nordschweiz fällt die obere Waldgrenze auf ca.
1700 — 1900 m, in den Centraialpen und an der südlichen Ab-
dachung derselben auf ca. 2000 — 2100 m. Höher hinaufkommen
wohl noch einzelne Bäume, aber nur ausnahmsweise eigentliche
Wälder vor.

Auch im Hochgebirge ist die Kahlschlagwirthscliaft und die na-
türliche Verjüngung durch allmäligen Abtrieb mit kurzer Verjüngungs-
zeit nicht unbedingt auszuschliessen. In den unteren, nur massig
steilen Lagen giebt es auch hier noch viele bewaldete Flächen, auf
denen der schlagweise Betrieb unbedenklich angewendet werden kann.

In weit grösserer Ausdehnung jedoch wird hier gefehmelt oder ge-
pläntert werden müssen. Gefehmelt, wo die Verhältnisse nicht gar
ungünstig sind, gepläntert, in steilen und in allen exponirten Lagen.
Am oberen Waldsaume wird man gut thun, gar nichts wegzunehmen,
als was abgestorben und im Absterben begriffen ist und mit diesen

Aushieben eine Auspflanzung unter den noch vorhandenen Beständen

zu verbinden, um so weit möglich einen guten Waldsaum zu erziehen.

Ganz besondere Vorsicht ist in den Waldungen nothwendig,
welche sich selbst und unterhalb liegende Kulturländereien, Ställe
und Wohnhäuser, Wege, Strassen und Eisenbahnen gegen Schädi-

gungen durch Schneelavvinen, Steinschläge, Erdrutschungen und an-
dere Uebel schützen sollen : in den sogenannten Bannwaldungen oder
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Schutzwaldungen im engeren Sinne des Wortes. Hier tritt die Rück-
sieht auf die Holzerzeugung zurück und dagegen diejenige auf den

Schutz in erste Linie. Man wird daher hier alles thun, was zur Er-
haltung der Widerstandsfähigkeit der Bestände einen Beitrag leisten
kann und die Nutzung so weit einschränken, als es die Rücksichten

auf die Verjüngung erlauben.

Wie die Fehmel- und Plänterwirthschaft am einen und anderen

Orte durchzuführen sei, ist leider noch nicht festgestellt. Ob die

gleichmä8sigen, stammweisen Aushiebe oder die Anlegung kleiner

Schläge den Vorzug verdiene, muss durch Versuche ermittelt wer-
den. Uns will scheinen, dass ein Mittelweg zwischen beiden am ehe-

sten zum Ziele, d. h. zu einer befriedigenden Verjüngung ohne Schwä-

chung der Widerstandskraft der Bestände, führen dürfte. Dieser

Mittelweg würde bestehen in der Herstellung von Lücken im Be-
stände durch Wegnahme von stärkeren und schwächeren Stämmen in

dem Mass, dass auf denselben eine Verjüngung eintreten könnte und

sodann in der allmäligen Erweiterung dieser Lücken in einer der

Verjüngung und dem Portschreiten derselben entsprechenden Weise,
immerhin jedoch unter Beachtung der Hauptregel, den Bestand wie-

derstandsfähig zu erhalten. Dass man dabei mit künstlicher Nach-
hülfe durch Bodenverwundung, Saat und Pflanzung, wohl auch Auffor-

tsung, nicht sparen dürfte, braucht kaum hervorgehoben zu werden.

In die Benutzung der stammweisen Pläntetwälder muss eine be-

stimmte Ordnung gebracht werden und zwar so, dass man alle 10

bis 15 Jahre einmal im ganzen Walde herum kommen und sodann

sofort wieder von vornen beginnen würde. Die ümlaufszeit müsste

um so kürzer sein, je ungünstiger die Verhältnisse wären, damit der
Wald nie auf einmal zu stark geschwächt würde, sie dürfte länger
sein unter günstigeren Verhälltnissen.

Die Schwierigkeiten, welche mit der Plänterwirthschaft verbun-
den sind und vorzugsweise in der Verjüngung der Plänterwälder lie-

gen, verhehlen wir uns nicht, es sollte aber bei gutem Willen und
ausreichender Ausdauer möglich sein, dieselben zu überwinden und

zwar auch da, wo die Wälder aus Pichten, Arven und Lärchen zu-
sammengesetzt sind. — Wäre das nicht möglich, so hätte es mit der

Verjüngung unserer Plänterwälder ein Ende und die obere Wald-

grenze müsste immer tiefer herunter rücken.
Die dargelegten Anschauungen über die zukünftige Bewirth-

schaftung unserer Waldungen wird den Anhängern der Schlagwirthschaft
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kaum gauz genügen, und den eifrigen Freunden der Plänterwirthschaft
wird die Billigung der Anlegung von Schlägen im Hochgebirge nicht

einleuchten, wir bitten daher Alle, welche sich mit dieser Frage
praktisch oder theoretisch ernstlich beschäftigen, ihre Ansichten über
dieselbe öffentlich kund zu thun. Hur eine allseitige Prüfung der

Frage und eine sorgfältige Erwägung aller einschlagenden Verhält-
nisse kann zu einer befriedigenden Lösung der sehr wichtigen Auf-
gäbe führen. Luttrfo/f.

Niederschlagsmengen auf den Regenstationen des Kantons Zürich
und seiner Umgebung in den Jahren 1877 — 1888.

Die vorliegende Arbeit wurde unternommen, um einen Beitrag
zur Lösung der Frage zu leisten: Welchen Einfluss übt der Wald
auf die Menge der durchschnittlichen jährlichen Niederschläge in der

Form von Regen, Schnee, Riesel und Ilagel Die Aufgabe ist leider
nicht oder doch nur soweit gelöst, dass man sagen kann, im Kanton
Zürich tritt der Einfluss des Waldes auf die Niederschlagsmenge au-

derweitigen, einflussreicheren Faktoren gegenüber, so stark zurück,
dass aus den Resultaten der Zusammenstellungen keine massgebenden
Schlüsse gezogen werden dürfen.

Die Ursache dieser Erfolglosigkeit mag in den geringen Differen-
zen liegen, welche im Bewaldungsprozent der verschiedenen Kantons-
theile gegenüber den bedeutenden Höhenunterschieden bestehen. Letz-
tere üben auf die Regenmenge einen sehr grossen Einfluss.

Obscbon demnach für die Lösung der in Aussicht genommenen
Aufgabe keine massgebenden Resultate erzielt wurden, bieten letztere
doch viel Interessantes, so dass die Veröffentlichung der Zusammen-

Stellungen nicht ganz unterlassen werden darf. Dieselben folgen daher

hier mit einigen erläuternden Bemerkungen.
Im Jahr 1876 wurde im Kanton Zürich die Einleitung zur Grün-

dung einer grösseren Zahl von Regenstationen neben den wenigen
bereits bestehenden getroffen und im Jahr 1877 die regelmässigen

Beobachtungen auf einer grösseren Zahl von Stationen begonnen.
Bald darauf wurden auch in den Nachbarkantonen Regenmesser auf-

gestellt und die Resultate der Beobachtungen der meteorologischen
Centraistation in Zürich mitgetheilt, die alle bei ihr eingegangenen
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